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n (DENS)–Zufriedene Patienten sind der Garant für
eine gut gehende Praxis. Eine gute Mund-zu-Mund-
Propaganda ist effektiver als jede Praxishomepage
oder Werbetafel. Nur wenn sich der Patient gut infor-
miert und beraten fühlt, kann er auch zufrieden sein.
DENS unterstützt Sie bei dieser Aufgabe.

Relevante Informationen 
statt Informationsflut
Entscheidet sich ein Patient nicht direkt für eine be-
stimmte Versorgung, werden ihm in der Regel für die
verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten Kosten-

voranschläge oder Heil- und Kostenpläne ausgehän-
digt. Der Patient kann mit diesen Unterlagen nicht
viel anfangen. Deshalb markieren viele Helferinnen
den Eigenanteil des Patienten noch oder heben die-
sen farblich hervor. Die Gewichtung liegt eindeutig
in der Kostenaufklärung. Die medizinische Aufklä-
rung erfolgt in der Regel im Behandlungszimmer
und nur mündlich. Die Vor- und Nachteile der jewei-
ligen Versorgungsart sind bei vielen Patienten be-
reits bei Verlassen der Praxis vergessen. Den Ehe-
partner zu Hause davon zu überzeugen, dass die
teure Empfehlung der Praxis die richtige Lösung für

einen ist, fällt daher nicht so einfach. Hier
hilft die Software DENSmarketing.

Medizinische Aufklärung und
kurze Kostenübersicht
Ausgehend vom individuellen Befund

werden die infrage kommenden Behandlungsfor-
men von der Software vorgeschlagen. Die jeweiligen
Kosten und der vom Patienten zu zahlende Eigenan-
teil werden im Hintergrund automatisch berechnet
und die Erfüllung der Aufklärungspflicht direkt in
der Patientenkartei dokumentiert. Mit jedem han-
delsüblichen Drucker kann eine handliche Informa-
tionsmappe für den Patienten ausgedruckt werden,
die neben den medizinischen Erläuterungen eine
kurze Kostenübersicht enthält. Die Empfehlung der
Praxis wird besonders hervorgehoben. Anhand von
Grafiken, Videos und Animationen in 3-D-Optik kön-
nen Behandlungsziele und Versorgungsalternati-
ven im Vorfeld auch direkt im Behandlungszimmer
visualisiert und miteinander verglichen werden. 7

Praxiserfolg durch Patientenaufklärung
Eine gute Patientenberatung ist das beste Praxismarketing. 
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n (BMWi) – Der Bundesminister für Wirtschaft
und Technologie, Rainer Brüderle: „Die Erholung
hat die deutsche Wirtschaft in ihrer vollen Breite
erfasst. Sowohl die Industrie als auch der Dienst-
leistungssektor befinden sich wieder im Auf-
wind. Auch nachfrageseitig ist das Wachstum gut
ausbalanciert: Kräftige Impulse gingen nicht nur
vom Außenhandel aus; gut 60 Prozent hat die In-
landsnachfrage zum Wachstum beigetragen. Ne-
ben den Investitionen –hier insbesondere in Bau-
ten – nahmen auch die privaten Konsumausga-
ben wieder merklich zu.

Die wirtschaftliche Dynamik zeigt, dass das Ver-
trauen der Konsumenten und Investoren zurück-
gekehrt ist. Es ist keineswegs allein der Export,
der den Aufschwung trägt. Mit einer glaubhaften
Ausgabenkonsolidierung, die auf Nachhaltigkeit
setzt, und ordnungspolitischer Gradlinigkeit
werden wir dieses Vertrauen der Bürger in die
Wachstumskräfte Deutschlands weiter festigen.
Die wirtschaftliche Dynamik im Sommer dieses
Jahres verleiht uns den Schwung, um nach dem
Auslaufen der konjunkturpolitischen Maßnah-
men zu einer sich selbst tragenden Entwicklung
zu gelangen.“ 7

Wirtschaft im
Aufwind
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n(LG Köln) –Mit Kostenbeschluss vom
11.05.2010 hat das Landgericht (LG)
Köln über die Frage entschieden, wel-
che Anforderungen an eine elektroni-
sche Behandlungsdokumentation ei-
nes (Zahn-)Arztes zu stellen sind. In
dem nur noch im Kostenpunkt zu ent-
scheidenden Fall hatte ein Patient ge-
gen seinen ehemaligen Zahnarzt die
Herausgabe der ihn betreffenden Be-
handlungsdokumentation gefordert.
Der Zahnarzt reagierte hierauf zu-
nächst nicht, gab dann aber zwei OPGs
und einen vierseitigen Ausdruck der
elektronischen Behandlungsdoku-
mentation an den Patienten heraus.
Dieser bezweifelte, dass der Computer-
ausdruck tatsächlich die gesamte Do-
kumentation darstellte und verfolgte
seinen Herausgabeanspruch vor dem
LG Köln weiter.

Der Zahnarzt wandte ein, außer dem
vorgelegten Computerausdruck bezüg-
lich des damals von ihm verwendeten
Systems „densoffice“, mit welchem
weitere Eintragungen des Behandlers
nicht möglich gewesen seien, und den
beiden Röntgenbildern über keine wei-
teren Behandlungsunterlagen zu ver-
fügen. Dies erachtete das LG als grob
pflichtwidrig und legte dem Zahnarzt,
nachdem die Parteien den Rechtsstreit

einstimmig für erledigt erklärt hatten,
die Kosten des Verfahrens auf.

Die Begründung
Das LG führt aus, der Anspruch des Pa-
tienten auf Herausgabe umfasse alle
Aufzeichnungen, soweit diese objek-
tive physische Befunde und Berichte
über Behandlungsmethoden wie Medi-
kation, Operation u. ä. betreffen. Hierzu
gehören nicht nur die bereits vorgeleg-
ten beiden Röntgenaufnahmen (OPG)
und der vierseitige Computeraus-
druck, sondern auch die vom Zahnarzt
zu führende Patientenkartei. In dem
vorgelegten Computerausdruck könne
auch keine ordnungsgemäße Patien-
tenkartei gesehen werden, denn der 
Informationsgehalt dieses Ausdrucks
gehe inhaltlich nicht über die Leis-
tungsbeschreibung in der Liquidation
hinaus. Dies lege die Vermutung nahe,

dass es noch anderweitige –möglicher-
weise handschriftliche – Dokumenta-
tion gäbe oder gegeben hat. 

Die Behauptung des Zahnarztes, mit
dem von ihm verwendeten System
„densoffice“ seien weitere Eintragun-
gen des Behandlers nicht möglich ge-
wesen, bestärkt diese Vermutung, da
es schwer vorstellbar sei, dass der
Zahnarzt die Klägerin allein aufgrund
dieser Aufzeichnungen behandelt ha-
ben soll, denn dies würde u. a. bedeu-
ten, dass er sämtliche Patienten an-
hand seiner Erinnerungen behandelt
hätte. 7
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Elektronische Behandlungsdokumentation
Das LG Köln hat entschieden, welche Anforderungen an die elektronische 

Behandlungsdokumentation zu stellen sind.
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n (Ratajczak & Part-
ner) – Die Verwendung,
der Zweck und der Nut-
zen von Aufklärungsbö-
gen im Rahmen eines
ärztlichen Eingriffs wer-
den in nahezu jedem
Arzthaftungsfall disku-
tiert. Die Rechtspre-
chung hierzu scheint
mittlerweile gefestigt zu
sein, und doch gibt es
technische Möglichkei-
ten, die bislang nicht in den Urteilen des
Bundesgerichtshofes für Zivilsachen
aufgetaucht sind.

Das Aufklärungsgespräch
Die Aufklärung des Patienten muss
mündlich in einem Gespräch erfolgen,
wie es der Bundesgerichtshof für Zivil-
sachen wiederholt entschieden hat.
Technisch gesehen kann es in einfachen
Fällen sogar genügen, dass der Arzt den
Patienten in einem Telefongespräch
über die Risiken aufklärt, wenn dieser
damit einverstanden ist. Darüber hin-
aus bleibt es dem Patienten vorbehal-
ten, um ein persönliches Gespräch zu
bitten (BGH Urt. v. 15.06.2010). Das Ge-
spräch ist in einem dem Patienten ver-
ständlichen Sprachstil zu führen (LG
Köln Urt. v. 09.04.2008). Demgegenüber
erfüllt eine rein schriftliche Aufklärung
nach wie vor nicht die Erfordernisse ei-

ner umfassenden Information des Pa-
tienten. Das Aufklärungsgespräch wird
nicht durch das Aushändigen von Merk-
blättern oder Aufklärungsbögen er-
setzt, denn der Arzt kann nicht darauf
vertrauen, dass der Patient den Inhalt
des Aufklärungsbogens tatsächlich zur
Kenntnis genommen und verstanden
hat, sodass er dies in einem Gespräch
klären muss (OLG Oldenburg Urt. v.
27.02.2009). Wichtig ist nur, dass dem
Patienten in dem Aufklärungsgespräch
die Gelegenheit gegeben wurde, indivi-
duelle Fragen zu stellen.

Inhalt des 
Aufklärungs gespräches
Im Aufklärungsgespräch soll dem Pa-
tienten eine allgemeine Vorstellung von
dem Ausmaß der mit dem Eingriff ver-
bundenen Gefahren vermittelt werden.
Der Arzt muss das Aufklärungsbedürf-

nis, die Anamnese und die per-
sönlichen Verhältnisse des Pa-
tienten ermitteln, soweit das im
Rahmen des Arztgesprächs zu-
mutbar ist. Der Arzt darf die
Fragen des Patienten nie un-
richtig oder irreführend beant-
worten und muss berücksichti-
gen, dass die Patienten durch
eine situationsbedingte Befan-
genheit davon abgehalten wer-
den, Umstände zu erfragen, die
für sie ersichtlich von Interesse

sein können. 

Mitverschulden des Patienten 
bei der Aufklärung
Bei den Angaben über die persönlichen
Verhältnisse kann den Patienten ein an-
spruchsminderndes Mitverschulden
gemäß § 254 Absatz 1 BGB treffen, wenn
durch sein Verhalten ein falsches Bild
über das Aufklärungsbedürfnis ent-
standen ist und ihn der Arzt aus diesem
Grund nicht gründlich genug aufge-
klärt hat. Das ist anzunehmen, wenn der
Patient den Anschein erweckt, dass er
mit den medizinischen Gegebenheiten
vertraut ist und er die Risiken kennt
oder ihm diese gleichgültig sind
und/oder eine unvollständige oder fal-
sche Auskunft über persönliche Ver-
hältnisse angibt, von denen er wusste,
dass sie für den Aufklärungsumfang be-
deutend waren. 7

Ärztliche Aufklärung im Wandel der Technik
Die Rechtsprechung hat sich den technischen Möglichkeiten schon insoweit angepasst, dass ein 

Telefongespräch in einfachen Fällen ausreichend sein kann.


